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061 902 18 03 · 4414 Füllinsdorf 

•  Neu- und Umbauten
•  Badezimmer-

Sanierung
•  Heizungs-Sanierung

•  Boilerentkalkung
•  Allgemeine Service-

& Reparaturarbeiten
•  Ausstellung

• Isobale-Isolierglas
• Glashandel
• Glasbearbeitungs-Center 
• Sicherheitsgläser
• Glas-Montage
• Glas-Reparaturen
• Einbruchshemmende

Verglasungen

Bächliackerweg 14
CH-4402 Frenkendorf 

Tel. 061 906 85 85
Fax 061 906 85 89

www.glasbauwolfgang.ch
info@glasbauwolfgang.ch

Glas ist 
unser Metier!
Glas ist 
unser Metier!

Güterstrasse 10 | 4402 Frenkendorf 
Fon 061 901 26 26 | Fax 061 901 26 66

www.elektro-naegelin.ch

Elektro NAEGELIN AG
Elektrotechnische Unternehmung
Güterstrasse 10 4402 Frenkendorf
Fon  061 901 26 26
Fax   061 901 26 66
 www.elektro-naegelin.ch   

 
Elektro Naegelin AG bietet von der Planung bis zur  
Ausführung sämtliche Elektroinstallationen in Neu-  
und Umbauten sowie Service und Unterhalt an. 

o Stark- und Schwachstrom
o Telekommunikation
o Netzwerk ( EDV )
o Satelliten- und TV-Anlagen
o Internetanschlüsse
o Beleuchtungskonzepte
o Alarm- und Videoüberwachungssyteme
o Haushaltgeräte
o Automatische Rasenpflege
o Gebäudesystemtechnik (EIB KNX/Zeptrion/Barix)

Elektro NAEGELIN AG
Elektrotechnische Unternehmung
Güterstrasse 10 4402 Frenkendorf
Fon  061 901 26 26
Fax   061 901 26 66
 www.elektro-naegelin.ch   

Elektro Naegelin AG bietet von der Planung bis zur
Ausführung sämtliche Elektroinstallationen in Neu-
und Umbauten sowie Service und Unterhalt an.

 
o Stark- und Schwachstrom
o Telekommunikation
o Netzwerk ( EDV ) 
o Satelliten- und TV-Anlagen
o Internetanschlüsse
o Beleuchtungskonzepte 
o Alarm- und Videoüberwachungssyteme
o Haushaltgeräte 
o Automatische Rasenpflege 

o Gebäudesystemtechnik (EIB KNX/Zeptrion/Barix)

Parkstrasse 9, 4414 Füllinsdorf

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag 08.30 bis 17.30 Uhr

Reservationen: 061 905 15 27

Bankette und Seminare: 061 905 15 44
info@sz-schoenthal.ch
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Gemeindeverwaltung 
Mitteldorfstrasse 4 Tel. 061 906 98 11
Homepage www.fuellinsdorf.ch

Redaktion  
Amtsblatt amtsblatt@fuellinsdorf.ch

AHV-Zweigstelle Tel. 061 906 98 30
Bauverwaltung Tel. 061 906 98 45
bauverwaltung@fuellinsdorf.ch
Buchhaltung/
Steuereinzug  Tel. 061 906 98 40
finanzen@fuellinsdorf.ch
Einwohnerdienste/Bestattungswesen
einwohnerdienste@fuellinsdorf.ch

Tel. 061 906 98 30
Gemeindepolizei Tel. 061 906 98 17
Sekretariat GV/GR Tel. 061 906 98 50
info@fuellinsdorf.ch 
Sozialberatung Tel. 061 906 98 14
Steuern  Tel. 061 906 98 35
steuern@fuellinsdorf.ch 
Wasserversorgung Tel. 061 901 42 10
Werkhof, Hammerstr. 10 Tel. 061 906 98 13

COVID-19 reduzierte Schalteröffnungszeiten 
(gültig für die Einwohnerdienste):
Montag 09.30 – 11.30 14.00 – 18.30 Uhr
Dienstag 09.30 – 11.30 geschlossen
Mittwoch 09.30 – 11.30 geschlossen
Donnerstag 09.30 – 11.30 geschlossen
Freitag 09.30 – 11.30 geschlossen
Der Schalter Steuern wird bis auf Weiteres 
geschlossen
Für alle anderen Abteilungen Termine 
nach Vereinbarung

Telefonzentrale bedient von: 
Montag 08.30 – 11.30 14.00 – 18.30 Uhr
Dienstag 08.30 – 11.30 nicht bedient
Mittwoch 08.30 – 11.30 nicht bedient
Donnerstag 08.30 – 11.30 nicht bedient
Freitag 08.30 – 11.30 nicht bedient

Termine mit der Gemeindepräsidentin 
(nach Vereinbarung) Tel. 061 906 98 03
E-Mail: catherine.mueller@fuellinsdorf.ch

Zivilschutzstelle Altenberg
Gemeindezentrum 
Frenkendorf Tel. 061 906 10 46
E-Mail: christine.meier@altenberg.ch

Friedensrichteramt Kreis 11
Fred Surer Tel. 061 641 40 17

Natel 079 371 47 12
Kabelfernsehen:
– Störungsmeldung

EBL Telecom Tel. 0800 325 000

Schulleitungen:
– Kindergarten und Tel. 061 901 10 10

Primarschule
Schulhaus Schönthal
E-Mail: schulleitung@schule-fuellinsdorf.ch
Sekretariatszeiten: Mo – Fr 08.00 – 11.30 Uhr
Termine mit der Schulleitung
nach Vereinbarung

Schulsozialarbeit 079 937 67 14
Kindergarten und Primarschule
E-Mail: schulsozialarbeit@schule-fuellinsdorf.ch

– Sekundarschule
Frenkendorf Tel. 061 552 02 20
E-Mail: info@sekfrenkendorf.ch
Sekretariatszeiten:
Mo – Fr 08.30 – 11.30 Uhr
Di + Do 14.00 – 16.00 Uhr
Schulsozialdienst (Sekundarschule)

Natel 079 643 01 11
Büro 061 903 92 60

Seniorenzentrum
Schönthal  Tel. 061 905 15 00

Spitex Regio Liestal:
Rheinstrasse 3, Liestal Tel. 061 926 60 90
Telefonsprechzeiten:
Mo – Fr 08.00 – 11.00 Uhr
und  14.00 – 16.00 Uhr 
Spitex à la carte Tel. 061 921 07 00

KESB (Kindes- und Erwachsenen- 
schutzbehörde): Tel. 061 599 85 00

Mütter- und Väterberatung: 
Telefonische Beratung: Tel. 079 872 62 06
Montag bis Freitag 08.00 – 10.00 Uhr
Beratungstermine: 
jeden Montag, 9.00 – 12.00 Uhr
einmal im Monat am Nachmittag 
(individuelle Termine nach Absprache)
Familienzentrum Treffpunkt, 
Bahnhofstrasse 16, Frenkendorf
muetterberatung-n.gisin@bluewin.ch

SOS-Fahrdienst: Tel. 078 406 37 91

Tagesfamilien Oberes Baselbiet:
Rathausstr. 49, 4410 Liestal Tel. 061 902 00 40

Gemeindebibliothek:
Mühlerainstrasse 24 Tel. 061 901 84 80
Öffnungszeiten:
Dienstag  09.00 – 11.00 Uhr
Dienstag bis Freitag 15.00 – 18.00 Uhr
Samstag 10.00 – 12.00 Uhr
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 BAUGESCHÄFT
Postfach
4402 Frenkendorf
Telefon 061 901 29 81
Natel 079 311 57 36
wenger-bau@bluewin.ch

BEAT    WENGER

Das grosse Kleinunternehmen 
plant, projektiert und führt aus:

• Umbauten

• Anbauten

• Renovationen

• Unterhalt + Bauservice

BAUGESCHÄFT
Talstrasse 5
4402 Frenkendorf
Telefon 061 901 29 81
Telefax 061 901 29 49
Natel 079 311 57 36
wenger-bau@bluewin.ch

BEAT    WENGER
Das grosse Kleinunternehmen 
plant, projektiert und führt aus:
– Umbauten
– Anbauten
– Renovationen
– Unterhalt + Bauservice

35

Carrosserie & Spritzwerk

Zeller AG
Rosenstr. 35 4410 Liestal Tel. 061 921 04 67

Ausbeularbeiten Lackierungen
Scheibenservice Ersatzwagen 

info@carrosserie-zellerag.ch    www.carrosserie-zellerag.ch

4411 Seltisberg

• Zimmerei 

• Schreinerei

• Bedachung

• Parkett

• Küchenbau 

www.buergin-holzbau.ch

ALLES UNTER EINEM DACH

Armin Schmid Immobilien Service

� Verkauf von Immobilien
� Immobilienbewertungen
� Beratungen bei Umbauten
� Finanzierungen
� Buchhaltungen

Armin Schmid Immobilien Service
Hauptstrasse 11, CH-4414 Füllinsdorf
Tel.: 061 603 91 68, Fax: 061 603 91 69
Mobil: 079 278 90 34
E-Mail: a  rmin@as-immobilienservice.ch
www.as-immobilienservice.ch

Unser kleines Team betreut Sie fachkun-
dig beim Kauf und Verkauf Ihrer Liegen-
schaft.

Gerne übernehmen wir auch Buchhal-
tungen für KMU’s.

4410 Liestal  061 544 52 52  www.wirz-elektro.ch     info@wirz-elektro.ch

Ihr Elektropartner
・Persönlich

・Zuverlässig

・Kompetent
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Amtliche
Publikationen

IMPRESSUM

Publikation der Gemeindebehörde und Ge meindeverwaltung Füllinsdorf. Verant wort lich für den 
Textteil ist die Ge meinde verwal tung. 

Inseratenannahme und Druck: 
Regiodruck GmbH, Benzburweg 30 a (im Hanro-Areal), 4410 Liestal 
Telefon 061 921 12 74, Telefax 061 921 12 89, E-Mail: anzeiger@regiodruck.ch, www.regiodruck.ch

Spedition: Gemeindeverwaltung Füllinsdorf. Erscheint alle 3 Wochen.

Insertionspreise (exkl. MWST): 1⁄1 Seite Fr. 268.–, 1⁄2 Seite Fr. 145.–, 1⁄4 Seite Fr. 86.–, 1⁄8 Seite Fr. 59.–

InSERATEnSCHLUSS für das nächs te 
Amts blatt: 
Montag, 7. Juni 2021, 17.00 Uhr
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Kauf. Parz. 2465: 1530 m² mit Geschäfts-
haus, Wölferstrasse 3, übrige befestigte 
Flächen «Schnäggeler».
Veräusserer: Schmidt-Jäger Elisabeth, Fül-
linsdorf, Eigentum seit 14.8.2019.
Erwerber: Radrican Immobilien AG, Fren-
kendorf, Frenkendorf BL

Kauf. Parz. 2417: 6640 m², Wiese, Wald 
«Hinterberg».
Veräusserer: Schweizerische Eidgenossen-
schaft (VBS), Bern, Bern BE, Eigentum seit 
29.6.1983.
Erwerber: Bürgergemeinde Füllinsdorf, Fül-
linsdorf, Füllinsdorf BL

Corona-Hotline des kantonsärztlichen 
Dienstes

Der kantonsärztliche Dienst hat neu eine 
Corona-Hotline in Betrieb genommen. Die 
Nummer lautet 061 552 25 25. 

Die Hotline übernimmt Fragen zu Isolation, 
Quarantäne, Reisequarantäne und weiteres.

Kantonale notfall Hotline  
0800 800 112

Die Kantonale Notfall Hotline unter der 
Nummer 0800 800 112 ist ein Einsatzele-
ment des Kantonalen Krisenstabs. Sie 
steht für die zahlreichen Fragestellungen 
im Zusammenhang mit der COVID-19- 
Pandemie der Bevölkerung des Kantons 
Basel-Landschaft an Werktagen von 9 bis 
16 Uhr zur Verfügung.

Büro- und Schalterstunden der 
Gemeindeverwaltung

Pfingsten

Die Gemeindeverwaltung bleibt am Pfingst-
montag, 24. Mai 2021, den ganzen Tag 
geschlossen.

Ersatzwahl eines Mitgliedes in den 
Ortsschulrat

Nachdem bis zum Eingabeschluss vom  
26. April 2021 fristgerecht mit

Patricia Thommen, SP

gleich viele Wahlvorschläge wie zu wäh-
lende Mitglieder eingegangen sind, wi-
derruft der Gemeinderat als Erwahrungs-
instanz die Urnenwahl vom 13. Juni 2021 
und erklärt die oben erwähnte Person als 
in Stiller Wahl gewählt

Der Gemeinderat und die Verwaltung be-
fassen sich demnächst mit der Erstellung 
des

Budgets 2022

Die Bevölkerung sowie die Vereine und In-
stitutionen haben ebenfalls die Möglich-
keit, Wünsche und Begehren einzureichen. 
Damit solche Eingaben berücksichtigt 
werden können, sind sie schriftlich und 
begründet, wenn möglich mit Angabe des 
Betrages, bis spätestens am 30. Juni 2021 
dem Gemeinderat einzureichen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass es dem Gemeinderat obliegt, Wün-
sche und Begehren in der Budgetvorlage 
zu berücksichtigen.

Vernehmlassung Fahrplan 2022

Die Bau- und Umweltschutzdirektion führt 
dieses Jahr wieder eine Fahrplanvernehm-
lassung durch. Ab 26. Mai bis 13. Juni 2021 
werden die Fahrplanentwürfe aller Linien 
für den Fahrplan 2022 (gültig ab 12. De-
zember 2021) im Internet auf www.fahr-
planentwurf.ch publiziert.

Die interessierte Bevölkerung ist eingela-
den, zum Fahrplanentwurf Stellung zu 
nehmen. Hierzu ist ab 26. Mai 2021 auf 
www.fahrplanentwurf.ch ein entsprechen-
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des Formular aufgeschaltet. Diese Stellung-
nahmen, z.B. bei fehlenden Anschlüssen 
oder nicht mehr möglichen Fahrten, wer-
den zusammen mit den Transportunter-
nehmen geprüft und je nach Machbarkeit 
im Fahrplan 2022 berücksichtigt oder für 
die weitere Planung aufgenommen.

Wir danken Ihnen für die Mitarbeit für ei-
nen attraktiven öffentlichen Verkehr in 
unserer Region.

Hundehaltung

Wir machen die Hundehalter und Hunde-
halterinnen auf folgende Bestimmungen 
des Jagdgesetzes aufmerksam:

§ 38 Schutz des Wildes vor Hunden
und Hauskatzen
1 Während der Hauptsetz- und Brutzeit 
(1. April bis 31. Juli) sind alle Hunde im 
Wald und an Waldsäumen an der Leine 
zu führen. 

2 Der Gemeinderat kann in Absprache mit 
der Jagdgesellschaft, den Naturschutz- 
kreisen und der zuständigen Fachstelle 
Gebiete bezeichnen, in denen während 
der Hauptsetz- und Brutzeit die Leinen-
pflicht nicht gilt.
3 Hunde, die nicht unter Kontrolle gehal-
ten werden können und die Wege verlas-
sen, sind generell an der Leine zu führen.
4 Im Wald wildernde bzw. streunende Hun-
de dürfen nach erfolgloser Mahnung oder 
wenn die Besitzverhältnisse nicht geklärt 
werden können durch die Jagdaufsicht ab-
geschossen werden. Der Regierungsrat er-
lässt ergänzende Bestimmungen.
5 Durch Hunde verursachten Schaden am 
Wildbestand hat die Halterin oder der 
Halter der Pachtgesellschaft zu vergüten.
6 Im Wald dürfen streunende, verwilderte 
Hauskatzen durch die Jagdaufsicht abge-
schossen werden.

Zurückschneiden von Hecken,  
Sträuchern und Bäumen

Wir bitten die Hauseigentümer, bzw. die 
Hauswarte, ihre Hecken, Sträucher und 
Bäume entlang der Strassen und Fusswege 
bis auf die Strassenlinie, bzw. Eigentums-
grenze zurückzuschneiden. Bei Strassen-
einmündungen ist der Wuchs so niedrig zu 
halten, dass gute Übersicht gewährleistet 
bleibt. Gemäss Art. 4.8 unseres Strassenre-
glementes dürfen Pflanzungen die Ver-
kehrssicherheit nicht beeinträchtigen. Ins-
besondere dürfen sie die öffentliche 
Beleuchtung, die Sicht auf Strassensignale, 
Strassentafeln und Hausnummern nicht 
behindern. Hecken, Sträucher und Bäume 
haben über Trottoirs und Fusswegen ein  
3 m hohes Lichtraumprofil offen zu halten, 
über Fahrbahnen ein solches von 4,5 m.

7 Die Gemeinden kontrollieren die Einhal-
tung der Leinenpflicht gemäss Absatz 1.

Ärztlicher notfalldienst

Der ärztliche Notfalldienst, der Notfall-
zahnarzt sowie die Notfall-Apotheke sind 
über die medizinische Notrufzentrale, 
Telefon 061 261 15 15, erreichbar.

Für lebensbedrohende Notfälle wählen 
Sie die Nr. 144.

EC- und Postcardsystem

Sie können bei uns bargeldlos bezahlen und 
das EC- und Postcardsystem benutzen.

Die Gemeindeverwaltung
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Gemeinde Füllinsdorf

Öffentliches Mitwirkungsverfahren

Zonenvorschriften Siedlung:
• Mutationen 2021 inkl. Naturgefahren
• Mutation «Gewässerraum»

Kantonaler nutzungsplan, Hauptstrasse H2 Pratteln – Liestal (HPL)
• Mutation «Parzellen Nrn. 6 und 1564»

Der Gemeinderat lädt die Bevölkerung sowie Planungsbetroffene zur Teilnahme am öf-
fentlichen Mitwirkungsverfahren, gestützt auf § 7 des kantonalen Raumplanungs- und 
Baugesetzes sowie Art. 4 des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes, ein.

Mutation 2021 zum Zonenreglement Siedlung

Die ursprünglichen Zonenvorschriften Siedlung der Gemeinde Füllinsdorf wurden mit 
Regierungsratsbeschluss Nr. 1368 vom 28. August 2012 rechtskräftig. Zwischenzeitlich 
haben sich die übergeordneten planerischen und rechtlichen Vorgaben weiterentwi-
ckelt. Auch die Baugesuchspraxis hat gezeigt, dass Anpassungen der Zonenvorschriften 
insb. des Zonenreglements erforderlich sind. Der Gemeinderat hat die Zonenvorschriften 
Siedlung daher einer Überprüfung unterzogen und diese, wo nötig, mit der Mutation 
2021 angepasst. 
Eine gesamtheitliche Betrachtung des ganzen Siedlungsgebietes ist zum heutigen Zeit-
punkt noch nicht vorgesehen. Dies hätte zur Folge, dass weitere Planungsfelder einer 
vertieften Betrachtung unterzogen, sowie regionale Aspekte, mitberücksichtigt werden 
müssten.
Heute stehen jedoch Themen zur Diskussion, die insbesondere bei der Baugesuchsprü-
fung zu Interpretationsfragen führten. Es hat sich gezeigt, dass bei Unklarheiten in der 
Baugesuchprüfung wiederholt eine Entscheidung des Gemeinderates herbeigeführt 
werden musste. Die Bauverwaltung konnte nur fallweise auf Praxisauslegungen zurück-
greifen. Mit vorliegenden Anpassungen am Zonenreglement soll bei der Auslegung der 
Reglementsbestimmungen Klarheit geschaffen werden. 

Mutation Parzellen nrn. 6 und 1564 zum Zonenplan Siedlung / zum Kantonalen 
nutzungsplan

Es sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass in Zukunft weitere Schulbauten 
und Schulanlagen (Innen- / Aussenanlagen) bedarfsgerecht im Gebiet Schönthal erstellt 
werden können. Dazu soll ein flächengleicher Abtausch zwischen dem Zonenplan Siedlung 
der Gemeinde Füllinsdorf und dem Geltungsbereich des Kantonalen Nutzungsplanes im 
betroffenen Bereich (HPL) erfolgen. 

Mutation Gewässerraum

Seit 2011 gelten in der Schweiz neue gesetzliche Bestimmungen zum Gewässerschutz. 
Infolgedessen sind heute entlang der Oberflächengewässer, gestützt auf das eidg. Ge-
wässerschutzgesetz bzw. die Gewässerschutzverordnung (GschV), sogenannte Gewässer-
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räume auszuscheiden. Diese sollen dazu beitragen, dass die Gewässer künftig einerseits 
wieder naturnaher werden und somit einen Beitrag zur Steigerung der Biodiversität leisten 
und andererseits Aspekte des Hochwasserschutzes, der Trinkwasserversorgung und der 
Naherholung berücksichtigen.
Mit der Anpassung von § 12a des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) (in Kraft seit 
1. April 2019) überträgt der Kanton Basel-Landschaft den Gemeinden die Planungsauf-
gabe, Gewässerräume innerhalb des Siedlungsgebietes und in Bauzonen ausserhalb des
Siedlungsgebietes auszuscheiden und mit einer Mutation zu den Zonenvorschriften
grundeigentümerverbindlich festzulegen. Ausserhalb des Siedlungsgebietes legt der
Kanton mittels kantonalem Nutzungsplan die Gewässerräume fest. An den Schnittstellen
zwischen Siedlungs- und Landschaftsgebiet kann die Gemeinde in Absprache mit dem
Kanton die Gewässerraum-Definition vornehmen.
Bis zur nutzungsplanerischen Festlegung der Gewässerräume in den Zonenvorschriften 
gelten die Übergangsbestimmungen der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung. 
Diese geben einen provisorischen Gewässerraum vor, der in der Regel breiter ist als der-
jenige, der durch die Gemeinde definitiv festzulegen ist. Zudem gelten die Übergangs-
bestimmungen sowohl für offene wie auch für eingedolte und künstliche Gewässer- 
abschnitte, während die Gemeinde hierfür begründet und im Einzelfall auf die Definition 
eines Gewässerraums verzichten kann. Die definitive Festlegung des Gewässerraums  
basiert auf einer eingehenden Interessenabwägung.
Im Rahmen der Gewässerraumplanung der Gemeinde Füllinsdorf sind die Ergolz sowie 
das Rüschgrabenbächli und das Weiherbiotop Schöntal zu behandeln. Der Bachlauf des 
Rüschgrabenbächlis ist teilweise offen oder streckenweise auch eingedolt. Ein entspre-
chender Entwurf der Gewässerräume für die zwei Fliessgewässer und das Weiherbiotop 
liegen nun zur Stellungnahme durch die Bevölkerung vor.

Mutation naturgefahren

Mit der Naturgefahrenkarte Basel-Landschaft steht den Gemeinden seit Ende 2011 ein 
Instrument zur Verfügung, das aufzeigt, welche Siedlungsgebiete von welchen Natur- 
gefahrenarten in welchem Ausmass gefährdet sind. Die Gemeinde ist verpflichtet, diese 
Naturgefahrenkarte bei ihren raumwirksamen Tätigkeiten zu beachten und in die Nut-
zungsplanung umzusetzen.
In der Gemeinde Füllinsdorf ist die Rutschsituation in den Hanglagen seit langem be-
kannt. So wurden bereits in der Vergangenheit bei Bauvorhaben jeweils entsprechende 
Abklärungen eingefordert und entsprechende Massnahmen gefordert. Örtlich sind auch 
Gefahren Überschwemmung mit geringer und mässigem Gefahrenpotential, die es bei 
Bauvorhaben zu berücksichtigen gilt. Mit der Festlegung der Gefahrenzonen sollen nun 
planungsrechtliche Voraussetzungen geschaffen werden. Mit der Mutation «Natur- 
gefahren» zu den Zonenvorschriften Siedlung soll dieser Vorgabe nun nachgekommen 
werden.

Anpassungen aufgrund neuer Bau- und Strassenlinien / Strassenparzellen

Im Rahmen der Bau- und Strassenlinienplanung wurde festgestellt, dass an drei unter-
schiedlichen Orten eine Diskrepanz zwischen Zonenzuweisung und Strassenparzelle 
bzw. Strassenlinien gem. BSP-Planung herrscht. Zudem kann entlang der Rheinstrasse 
der Perimeter des Zonenplans Siedlung gegenüber dem kantonalen Nutzungsplan ange-
passt werden. Entsprechend soll die Situation örtlich bereinigt werden.
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Zur öffentlichen Mitwirkung stehen nun folgende Entwürfe bereit:

• Zonenreglement Siedlung, Mutation 2021 / Naturgefahren
• Zonenplan Siedlung, Mutationen 2021 – I
• Zonenplan Siedlung, Mutationen 2021 – II
• Zonenplan Siedlung, Mutationen 2021 – III
• Zonenplan Siedlung, Mutationen 2021 – Gebiet «Rheinstrasse»
• Zonenplan Siedlung / Zonenplan Landschaft / QP / GÜ, Mutation «Gewässerraum»
• Zonenplan Siedlung, Mutation «Naturgefahren»
• Zonenplan Siedlung, Mutation 2021 – Parzellen Nrn. 6 und 1564
• Kantonaler nutzungsplan (KnP) HPL, Mutation 2021 – Parzellen nrn. 6 und 1564

Die Mitwirkungsauflage dauert vom 7. Juni 2021 – 19. Juli 2021

Während dieser Zeit können die Entwürfe sowie die dazugehörigen Planungsberichte
auf der Gemeindeverwaltung nach telefonischer Vereinbarung unter 061 906 98 45 bzw.
der Homepage der Gemeinde eingesehen werden.

Anlässlich der Informationsveranstaltungen orientiert der Gemeinderat zusammen mit 
dem beauftragten Raumplanungsbüro über die Planungsmassnahmen und über die hier-
für erarbeiteten Planungsinstrumente. 

Aufgrund der Covid-Situation wird die Informationsveranstaltung zweimal 
durchgeführt. 

Die Planungsinteressierten werden gebeten, sich für die Teilnahme an der Informations-
veranstaltung bei der Bauverwaltung anzumelden. Anmeldung Informationsveranstal-
tung: Tel. 061 906 98 45 oder Email: bauverwaltung@fuellinsdorf.ch

1. Informationsveranstaltung am Montag, 7. Juni 2021, 19.00 Uhr
in der Turnhalle Dorf

2. Informationsveranstaltung am Mittwoch, 9. Juni 2021, 19.00 Uhr
in der Turnhalle Dorf

Zusätzlich bietet Ihnen der Gemeinderat, nach erfolgter Voranmeldung bei der Bauver-
waltung, zwei Termine für eine Sprechstunde an. 
Anmeldung Sprechstunde: Tel. 061 906 98 45

Mittwoch, 23. Juni, 30. Juni, 7. Juli und 14. Juli 2021, jeweils von 16.00 Uhr – 18.30 Uhr
Donnerstag, 1. Juli, 8. Juli und 15. Juli 2021, jeweils von 16.00 Uhr – 18.30 Uhr

Allfällige Anregungen und Einwände sind in schriftlicher Form bis zum 19. Juli 2021 an 
den Gemeinderat zu richten. Dieser prüft die Eingaben und nimmt in einem Mitwir-
kungsbericht dazu Stellung, inwieweit die Vorschläge bei der weiteren Planung berück-
sichtigt werden können. Der Mitwirkungsbericht wird öffentlich aufgelegt. 
Nach Abschluss des Mitwirkungsverfahren werden die Planungsinstrumente der Ein-
wohnergemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. Mit dem unmittelbar 
anschliessenden Einsprache- und Auflageverfahren wird das Rechtsmittel gewährt. 

nutzen Sie die Gelegenheit, sich über die Inhalte zu informieren.

Füllinsdorf, im Mai 2021 Der Gemeinderat Füllinsdorf
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Polizei Kanton Basel-Landschaft / Gemeinde Füllinsdorf
Die Polizei Kanton Basel-Landschaft informiert nachstehend über die in Füllinsdorf durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen.

Die Polizei Kanton Basel-Landschaft informiert nachstehend über die in Füllinsdorf durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen

     
    

       

       




bfu-Sicherheitstipps  
für einen unfallfreien Frühlingsputz

Mit dem Frühling erwacht häufig auch der 
Putzeifer. Bei allzu viel Hektik kann es je-
doch leicht zu einem Unfall kommen. Häu-
figste Unfallursache ist der Sturz – zum 
Beispiel durch ein Stolpern, einen Misstritt 
auf der Leiter, der Treppe oder dem Stuhl. 
Doch auch zu Vergiftungen oder Verät-
zungen durch Putzmittel und Chemikalien 
kann es beim Frühlingsputz kommen. 

Hierzu einige Tipps für einen unfallfreien 
Frühlingsputz:
• Standsichere	 Leitern	 verwenden.	 Nicht

mit Stühlen, Kisten oder Bücherstapeln
improvisieren.

• Bei	der	Fensterreinigung	einen	Wischer
mit abgewinkeltem Stiel benützen.
Nicht aufs Fensterbrett steigen und hin-
auslehnen.

• Den	Kontakt	von	Strom	mit	Wasser	ver-
meiden – Lebensgefahr!

• Putzarbeiten	 auf	 mehrere	 Tage	 vertei-
len und zwischendurch Pausen machen.

• Rutschsichere,	geschlossene	Schuhe	tra-
gen und bequeme, aber nicht zu weite
Kleidung.

• Bei	 der	 Verwendung	 von	 Putzmitteln:
Schutzhandschuhe tragen. Bei starken
Säuren und Laugen sind zusätzlich eine
Schutzbrille und allenfalls eine Atem-
schutzmaske nötig.

• In	 Holzpflegeöl	 getränkte	 Putzlappen
oder Schwämme nie in den Kehricht
werfen, sondern bis zur Entsorgung luft-
dicht aufbewahren, da sie sich sonst sel-
ber entzünden können. Ideal sind ge-
schlossene Metallbehälter, Einmachgläser
oder eine Schale mit Wasser.
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Brutvögel an der Ergolz

Im Frühling ist Brutzeit, auch für die hei-
mischen Wasservögel bei uns an der Er-
golz. Darunter befindet sich der seltene 
Eisvogel, für den der NVVF mit Unterstüt-
zung der Gemeinde Füllinsdorf im Novem-
ber 2020 drei neue Eisvogelwände errich-
ten liess (siehe Amtsblatt vom 11.12.2020). 
Der wunderschön farbige Eisvogel kann 
bei uns an der Ergolz regelmässig mit  
etwas Glück beobachtet werden und nun 
warten wir gespannt auf erste Bruterfolge.

Der Rückgang vieler Vögel und Tiere an 
der Ergolz hängt auch mit der Wasserqua-
lität und dem damit abhängigen Nahrungs-
angebot zusammen. Die Wetterbedingun-
gen spielen ebenfalls eine entscheidende 
Rolle. So hatten wir in diesem Jahr ausge-
rechnet während der Laichzeit der Fische 
(Januar bis 15. März) drei Hochwasser. Nun 
hoffen wir sehr, dass es trotzdem genü-
gend Fische für Eisvogel, Graureiher und 
Gänsesäger hat, damit sie in diesem Jahr 
trotzdem erfolgreich brüten können. 

Seit April 2021 befinden sich auf dem Stre-
ckenabschnitt TCS bis Hülftenbrückli 4 Info-
tafeln, die auf die Brutzeit unserer heimi-
schen Vögel an der Ergolz hinweisen.
Zweck dieser Infotafeln ist die Sensibilisie-
rung der Bevölkerung für unsere Natur. Es 
ist höchste Zeit, dass wir rückläufige Tier-
arten wie den Eisvogel vor ihrem Ausster-
ben bewahren, indem wir ihren Lebens-
raum zurückgeben. Wir alle können dazu 
unseren Beitrag leisten, indem wir uns in 
den Brutgebieten rücksichtsvoll verhalten 
und die Natur an den sensiblen Stellen vor 
zu vielen Einwirkungen durch den Men-
schen (Picknicken an der Ergolz) oder das 
Baden der Hunde schützen. Viele Vögel 
sind störungsanfällig und verlassen dann 
ihr Brutgebiet!

Wir sind uns bewusst, dass auch die Ein-
wohnerinnen und Einwohner von Füllins-
dorf gerne am Wasser sind und die Natur 
auch geniessen dürfen. Deshalb stellen 
wir die Infotafeln bewusst nur an jenen 
Stellen auf, wo es wichtig ist, die Hinweise 
zu befolgen, weil genau dort die Vögel 
brüten.

An allen anderen Stellen darf selbstver-
ständlich uneingeschränkt die Freizeit an 
der Ergolz verbracht werden und es darf 
auch in der Ergolz gebadet werden. 

So ist ein gemeinsames Neben- und Mitei-
nander im schönen, aber schmalen Ergolz-
Naherholungsgebiet zwischen A22 und 
dem Gewerbegebiet von Füllinsdorf mög-
lich, zudem wir alle Sorge tragen wollen!
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VORAnZEIGE
Bürgergemeinde-
Versammlung
Montag, 28. Juni 2021, 20.00 Uhr, 
in der Turnhalle Dorf

Vorläufige Geschäfte: 1.  Protokoll der Bürgergemeindeversammlung 
vom 7. Dezember 2020

2. Rechnung 2020

3. Einbürgerungen

4. Diverses

Juni · Juin · Giugnio

28 
Montag · Lundi · Lunedì

VORAnZEIGE
Einwohnergemeinde-
Versammlung
Montag, 21. Juni 2021, 20.00 Uhr,
in der Turnhalle Dorf

Vorläufige Geschäfte: 1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung  
vom 30. November 2020

2. Rechnung 2020 der Einwohnergemeinde

3. Ersatz Wasserleitung Burgacherweg bis Reservoir Büechlihau
(Waldabschnitt Hinterberg/Rankhof), Kreditgenehmigung

4. Fassadensanierung Mühlerainstrasse 26, Kreditgenehmigung*

5. Antrag gemäss § 68 Gemeindegesetz betr. Änderung
Reglement über die Hundehaltung vom 3. Dezember 2018 –
reduzierte Hundegebühren für Hunde aus Tierschutzvereinen,
Tierheimen und Auffangstationen; «Erheblicherklärung»

6. Bericht der Geschäftsprüfungskommission 2020/2021:
Kenntnisnahme

7. Diverses

* Dieses Geschäft ist noch provisorisch, eventuell muss es auf eine spätere Einwohner- 
gemeindeversammlung verschoben werden.

Juni · Juin · Giugnio

21 
Montag · Lundi · Lunedì
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Das Beste aus 
Versicherung und Bank
«Seit 35 Jahren»

Werner Gutschier
Versicherungsfachmann und Finanzplaner
058 285 21 62
werner.gutschier@baloise.ch

Generalagentur Baselland
Bahnhofplatz 11, 4410 Liestal

www.baloise.ch/werner-gutschier

Gartenarbeit 
ist unsere 
Leidenschaft.

30
JAHRE

Ulrich Briggen Gartenservice AG
Oberbiel 38, 4418 Reigoldswil
Telefon 061 941 17 89
www.briggen-gartenservice.chwww.kellerhals-schreinerei.ch

Schreinerarbeiten ·  Fenster- und Türenservice ·  
Glasbruch ·  Reparaturen ·  Innenausbau/-Umbau · 
Parkett

4414 Füllinsdorf · Telefon 061 901 32 29

Inserat
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Die Asiatische Tigermücke – 
ein eingeschlepptes Tier

t aggressiv und tagaktiv

t potenzielle Überträgerin
 von Krankheitserregern  
 wie z. B. des Dengue-  
 oder Chikungunya-Virus 

Dachrinnen regelmässig von 
Verstopfungen befreien

Wasser in Kinderplanschbecken
und Tränken für Tiere mindestens  
einmal pro Woche restlos entleeren

Löcher in Mauern und Boden
mit Sand auffüllen

Ti
g
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m
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 W
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r! Die Asiatische Tigermücke – 

ein eingeschlepptes Tier

Auf Pflanzenuntersetzer und
Wasserbehälter verzichten oder
regelmässig entleeren

Leere Behälter (Giesskannen, Eimer,
Spielzeug, usw.) unter Dach lagern 
oder umdrehen, damit sich kein
Regenwasser ansammeln kann

Fässer abdichten (z. B. mit
Gardinenstoff und Gummiband)

MELDEN Sie verdächtige Mücken (5 –10 mm gross, schwarz-weisse Musterung)  
oder senden Sie Fotos an das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut,  
Socinstrasse 57, Postfach, CH-4002 Basel, tigermuecke@swisstph.ch

Für weitere Informationen
Kantonales Laboratorium BS, Tel. 061 385 25 00, sekr.kantonslabor@bs.ch; www.kantonslabor.bs.ch/tigermuecke
Amt für Umweltschutz und Energie BL, Tel. 061 552 51 11, stoerfallvorsorge@bl.ch, www.neobiota.bl.ch

BTI

BTI

BTI

BTI

BTI

BEKÄMPFEN Sie die Tigermücke bei nachgewiesener Ansiedlung in nicht vermeidbaren 
Wasseransammlungen (Einlaufgitter, Regentonne, Pfützen, etc.):

Verwenden Sie zur Bekämpfung ein biologisches Insektizid mit BTI  
  (Bacillus thuringiensis israelensis). 

Kein BTI in Teiche oder Fliessgewässer!

Q
u
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D

C
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h
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y

Tigermücken legen ihre Eier in Wasseransammlungen ab. In Teichen  
können sie sich nicht entwickeln. Sie vermehren sich stark im Sommer.
Ergreifen Sie folgende Massnahmen (April bis Oktober):
VERMEIDEN Sie Brutstätten: 
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Zimmerei/Innenausbau

Lehmattweg 10
4414 Füllinsdorf
Telefon 079 465 54 59

www.spitteler-holzbau.ch

20 Jahre

Kompetenz

Stephan Amstutz
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Hauptagentur Pratteln
T 076 376 13 29
stephan.amstutz@helvetia.ch
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Wahlen und Abstimmungen

Am Wochenende vom 13. Juni 2021 werden folgende Vorlagen zur Abstimmung gelan-
gen:

Eidgenössisch:

1. Volksinitiative vom 18. Januar 2018 «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung
– Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-
Einsatz»

2. Volksinitiative vom 25. Mai 2018 «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide»

3. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verord-
nungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)

4. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die Verminderung von Treibhausgas-
emissionen (CO2-Gesetz)

5. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämp-
fung von Terrorismus

Die Vorlagen 3 – 5 kommen nur zur Abstimmung, wenn das gegen sie ergriffene Refe-
rendum zustande kommt. Der Beschluss des Bundesrats steht somit unter Vorbehalt. 

Kantonal:

6. Landratsbeschluss vom 3. Dezember 2020 betreffend Salina Raurica, Tramverlänge-
rung Linie 14: Ausgabenbewilligung Projektierung und vorgezogener Landerwerb

Die Abstimmungsunterlagen wurden in Kalenderwoche 19 der Post übergeben. Stimm-
berechtigte, welche keine oder unvollständige Unterlagen erhalten haben, werden ge-
beten, sich bis spätestens am Dienstag, 8. Juni 2021 bei unseren Einwohnerdiensten zu 
melden. Im Stimm- und Wahllokal erhalten Sie keine Unterlagen.

Sie können Ihre Stimme auch brieflich abgeben. Das Verfahren ist auf der Rückseite des 
Abstimmungs-Couverts beschrieben. Vergessen Sie bei der brieflichen Stimmabgabe 
nicht, Ihren Stimmrechtsausweis auf der Vorderseite zu unterzeichnen und in das Ab-
stimmungs-Couvert zu legen. Bitte verwenden Sie nur das offizielle Abstimmungs-Cou-
vert. Das Abstimmungs-Couvert muss bis Samstag, 12. Juni 2021, 17.00 Uhr, bei der 
Gemeindeverwaltung eintreffen.

Die Ergebnisse der Wahlen und Abstimmungen werden am Sonntagnachmittag auf der 
Gemeinde-Website unter den News aufgeschaltet. 

Beschwerden
Allfällige Beschwerden wegen Verletzung des Stimmrechts sowie wegen Unregelmässig-
keiten bei der Vorbereitung und Durchführung von Abstimmungen oder Wahlen sind 
innert drei Tagen seit Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten 
Tag nach der Veröffentlichung der Ergebnisse im kantonalen Amtsblatt, dem Regierungs-
rat einzureichen. In der Beschwerde ist glaubhaft zu machen, dass die Unregelmässigkeiten 
nach Art und Umfang geeignet waren, das Ergebnis wesentlich zu beeinflussen.
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LASER
präzise graviert

Weitere tolle Produkte findest du unter 
regiodruck.ch/webshop

z.B.
coole

 Grillgabel
mit Name und Widmung

Verschiedene Sujets zur Auswahl 

Ein individuelles Geschenk, perfekt 
für die bevorstehende Grillsaison!

Teleskop-Grillgabel
von VICTORINOX

inkl. Tasche

Fragen zu Beziehung, 
Erziehung oder 
anderen Themen.

Telefon 0840 22 44 66 (8 Rp./ Min.)
7 Tage/24 Stunden erreichbar 

auch über:
• WhatsApp 076 315 31 34 
• E-mail mail@helpnet-online.ch
• Facebook www.fb.com/

jugend.familienberatung.helpnet

www.helpnet-online.ch

kostenlose Erstberatung

Jugend- und Familienberatung




















  

Andi Trüssel

Inserat
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Heb Sorg zur Umwält!

Der nächste

Häckseldienst
findet statt am

Dienstag, 22. Juni 2021
– Es ist nicht erforderlich, dass die Eigentümer/innen anwesend sind.

– Das Material muss bis 08.00 Uhr geschichtet am Strassenrand (Vorplatz, Ga ra  ge   -
einfahrt) für das Häckselfahrzeug gut zugänglich bereitgestellt werden.

– Bitte beachten Sie, dass das Häckselgut nicht abgeführt wird. Das Häckselgut kann in
bereitgestellte Behälter abgefüllt werden.

– Material:

–  Es kann nur Baum- und Strauchschnitt gehäckselt werden (keine Cotoneaster, Boden- 
decker usw.)

– Es darf keine Metallteile, Steine oder Erdreich enthalten.

– Der Astdurchmesser darf max. 15 cm betragen.

– Der Häckseldienst ist während 10 Minuten gratis. Zeitüberschreitungen werden in
Rechnung gestellt (CHF 3.00 pro Minute).

Schriftliche Anmeldung mit untenstehendem Talon bis spätes tens Mittwoch, 16. Juni 
2021, an die Gemeinde verwaltung, Mittel dorf strasse 4, 4414 Füllinsdorf. Bitte halten Sie 
diesen Termin ein; nachträgliche Meldungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass der Häckseldienst – sollte die Firma am Dienstag 
mit den Arbeiten nicht fertig werden – jeweils am Mittwoch fortgesetzt wird.

Anmeldung für den Häckseldienst vom 22. Juni 2021

Name: Vorname:

Adresse:

Telefon privat: Geschäft:

Standort Grünzeug:

Ich habe ca. m3 loses Astmaterial Unterschrift:

Einreichen bis 16. Juni 2021
Die Anmeldung für den Häckseldienst können Sie auch auf unserer Homepage über das 
Online-Formular vornehmen (www.fuellinsdorf.ch).

✂
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Das Referendumskomitee KREDIT SCHULHAUSNEUBAU informiert
Inserat

Was ist seit dem Abstimmungstermin am 7. März passiert  
und wie geht es weiter?

Die Mitglieder des Referendumskomitees 
waren am 3. Mai zum Runden Tisch mit 
Gemeinderat, Gemeindekommission, Schul-
rat und Verwaltung eingeladen. Der extern 
moderierte Anlass war bewusst so gestal-
tet worden, dass die Suche nach Lösungs-
ansätzen für das weitere Vorgehen in der 
Schulraumplanungsumsetzung im Zentrum 
stand.

Der Abend hat gezeigt, dass man sich in 
Bezug auf die Schule einig ist: Es braucht 
nun ein rasches Vorgehen, damit der drin-
gende Raumbedarf schnell realisiert wer-
den kann. Dazu bietet sich die Erweiterung 
und Sanierung des Schulhauses Schönthal 
an, so wie das Referendumskomitee dies 
bereits im Januar 2021 als Lösung im Falle 
eines NEINs propagierte.

Hierzu soll demnächst eine neue Kommis- 
sion eingesetzt werden, bei deren personel-
ler Zusammensetzung dem Referendums-
komitee Mitspracherecht eingeräumt wurde.

Ebenfalls besteht Einigkeit, dass die Stand-
ortfrage rasch geklärt werden muss. Das 
Referendumskomitee stellt sich dabei auf-
grund des klaren Abstimmungsresultats 
auf den Standpunkt, dass eine Mehrheit 
der Stimmenden sich für den Status quo 
ausgesprochen hat. Füllinsdorf soll weiter-
hin je ein Schulhaus an den Standorten 
Schönthal und Dorf behalten.

Das Referendumskomitee anerkennt, dass 
die Behörden am Runden Tisch wichtige 
Forderungen aus dem Abstimmungskampf 

aufgenommen haben und nun weiterver-
folgen. Gleichzeitig haben Mitglieder des 
Referendumskomitees, aber auch andere 
Privatpersonen am Runden Tisch klar ge-
macht, dass eine gute Lösung für unser 
Dorf nur dann möglich sein wird, wenn 
die richtigen Schlüsse aus der gescheiterten 
Schulraumplanung der letzten 10 Jahre 
gezogen werden. 

Um das Vertrauen der Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger zurückzugewinnen, 
braucht es auch einen politischen Neuan-
fang. Das Referendumskomitee hat den 
Behörden in diesem Zusammenhang eine 
Liste mit Forderungen unterbreitet. Wir 
hoffen, dass Gemeinderat, Gemeindekom-
mission und Schulrat das deutliche Ab-
stimmungsergebnis verstanden haben und 
entsprechende Schritte in die Wege leiten.

Zum Schluss noch dies: Das Pro-Komitee 
hat anlässlich des Abstimmungskampfes 
sicherheitstechnische Mängel an den Schul-
bauten angeprangert. Zwischenzeitlich 
hat eine Begehung aller Turn- und Schul-
räume stattgefunden. Es konnten keiner-
lei Mängel festgestellt werden, welche die 
Sicherheit der Benutzerinnen und Benut-
zer gefährden.

Das Referendumskomitee wird Sie auch 
künftig im Amtsblatt über die weiteren 
Schritte auf dem Laufenden halten – im 
Sinne der Transparenz, die uns auch im 
Abstimmungskampf ein wichtiges Anlie-
gen war!
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Parteien

Parolen für die Abstimmungen  
vom 13. Juni 2021

Eidgenössische Abstimmungen:

JA zur Volksinitiative «Für sauberes 
Trinkwasser und gesunde nahrung – 
Keine Subventionen für den Pestizid- und 
den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz»

Milliarden an Steuergeldern werden in die 
Produktion unserer Lebensmittel inves-
tiert, noch bevor wir sie im Laden kaufen. 
Die Initiative will dieses Geld in eine trink-
wasserfreundliche Landwirtschaft umlen-
ken, die pestizidfrei und aus eigenem Bo-
den produziert und in der Tierhaltung 
keine Antibiotika prophylaktisch einsetzt. 
Zusätzlich sollen Bäuerinnen und Bauern 
bei diesem Systemwechsel mit Bildung, 
Forschung und Investitionshilfen unter-
stützt werden.

JA zur Volksinitiative «Für eine Schweiz 
ohne synthetische Pestizide»

Ein Verzicht auf synthetische Pestizide ist 
gut für unsere Gesundheit, ökologisch 
sinnvoll und technisch sowie wirtschaftlich 
umsetzbar.

JA zum Bundesgesetz über die gesetzli-
chen Grundlagen für Verordnungen des 
Bundesrates zur Bewältigung der Covid-
19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)

Das Covid-19-Gesetz enthält als einen der 
Hauptpunkte Regelungen für die Massnah-
men zur finanziellen Unterstützung der Be-
völkerung und der Wirtschaft. Dazu zählen 
die momentan geltenden Bestimmungen 
zur Entschädigung und Förderung von Kul-
turschaffenden, KMU, SportlerInnen, Me-
dien und Selbständigerwerbenden. Bei  

einem Nein würden diese dringend benö-
tigten Unterstützungsleistungen wieder 
hinfällig.

JA zum Bundesgesetz über die Verminde-
rung von Treibhausgasemissionen (CO2-
Gesetz)

Das CO2-Gesetz stellt einen ersten, wichti-
gen Schritt für mehr Klimagerechtigkeit 
dar. Im Kampf gegen die Klimakrise darf 
keine Zeit verloren werden, darum braucht 
es an der Urne unbedingt ein JA.

nEIn zum Bundesgesetz über polizeiliche 
Massnahmen zur Bekämpfung von 
Terrorismus

Das neue Anti-Terror Gesetz lässt sich mit 
den rechtsstaatlichen Werten der Schweiz 
nicht vereinbaren: Rechtsstaat und Men-
schenrechte sollen geopfert werden, ohne 
dass die Schweiz dadurch sicherer wird.

Kantonale Abstimmung:

JA zum Landratsbeschluss betreffend Sali-
na Raurica, Tramverlängerung Linie 14: 
Ausgabenbewilligung Projektierung und 
vorgezogener Landerwerb

Das Gebiet Salina Raurica in Pratteln wird 
überbaut. Es ist wichtig, dass das Gebiet 
auch durch den umweltfreundlichen öf-
fentlichen Verkehr erschlossen wird. An-
sonsten ist eine hohe Strassen- und Luft-
belastung vorprogrammiert.

Sozialdemokratische Partei
Frenkendorf-Füllinsdorf

Mitreden statt  
Mitschwimmen  
in Füllinsdorf 

Wussten Sie, dass in Füllinsdorf sehr oft so 
abgestimmt wird, wie in der gesamten 
Schweiz abgestimmt wird? In 92,6 Prozent 
der Abstimmungen seit 1990 hat Füllins-
dorf gleich abgestimmt wie die Schweiz. 
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Das ist eine deutlich höhere Übereinstim-
mung als sie die meisten Gemeinden in 
der Schweiz aufweisen. Die meisten Ge-
meinden entscheiden bei 77 bis 85 Pro-
zent der Abstimmungen gleich wie das 
Schweizer Volk. Der Durchschnitt liegt bei 
82.6 Prozent. (Quelle: BZ Basel vom 
10.2.2021).
Hoffen wir, dass diese Übereinstimmung 
auch bei den Abstimmungen vom 13. Juni 
gilt. Daher hier – ganz im Sinne von «Mit-
reden statt Mitschwimmen in Füllinsdorf» 
die Parolen der FDP.

Zu den Abstimmungen vom 13. Juni 
2021 empfiehlt die FDP folgende Pa-
rolen:

nationale Abstimmungen

JA zum CO2-Gesetz

Bundesgesetz vom 25. September 2020 
über die Verminderung von Treibhausgas-
emissionen 

JA zum Covid-19-Gesetz

Bundesgesetz vom 25. September 2020 
über die gesetzlichen Grundlagen für Ver-

ordnungen des Bundesrates zur Bewälti-
gung der Covid-19-Epidemie 

nEIn zur Trinkwasser-Initiative

Volksinitiative vom 18. Januar 2018 «Für 
sauberes Trinkwasser und gesunde Nah-
rung – Keine Subventionen für den Pesti-
zid- und den prophylaktischen Antibioti-
ka-Einsatz»

nEIn zur Pestizid-Initiative

Volksinitiative vom 25. Mai 2018 «Für eine 
Schweiz ohne synthetische Pestizide»

JA zum Anti-Terror-Gesetz

Bundesgesetz vom 25. September 2020 
über polizeiliche Massnahmen zur Be-
kämpfung von Terrorismus

Kantonale Abstimmmung

JA zur Tramverlängerung 14

Landratsbeschluss vom 3. Dezember 2020 
betreffend Salina Raurica, Tramverlänge-
rung Linie 14.
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Bild 3

Vollservice für Haus und Garten 

Werner Martin, 4402 Frenkendorf 
www.gaertner-martin.ch 

Gartenbau 
Planen und Bauen 

Ändern/Umbauen/Sanieren Neuanlagen, 
PflästerungenSitzplatz- und Wegbau 

Spielplätze bauen, sanieren 

Zudem auch 
Gartenpflege und Hauswartung 

Kontakt 
 Tel. 078 / 304 23 24 + 061 / 901 10 54 

info@gaertner-martin.ch

Erscheinen im Amtsblatt Füllinsdorf

➢ Am 19. März 2021
➢ Ab 30. April 2021
➢ Am 02. Juli 2021
➢ Am 11. August 2021

DigitalDRUCK 
OFFSETDRUCK
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Vereine

2021-05-11 Vorinformation FS&OP im August 2021 ( Amtsblatt)
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f ü l l i n s d o r f

Unsere Dienstleistungen
Gratis Hauslieferdienst · Kompressionsstrümpfe · Impfberatung · Stillraum · Schüsslersalz-Beratungen · Spagyrik- 
Beratungen · Darmkrebs-Vorsorgecheck · HerzCheck® · Wochendosiersystem · Blutdruck-/Blutzuckermessungen ·  
Cholesterinmessungen · Vermietung von Inhalationsgeräten, Babywaagen, Milchpumpen

lindenapotheke 
hauptstrasse 2 
4414 füllinsdorf 

www.lindenapo.ch 
lindenapo-fuellinsdorf@hin.ch
061 901 72 32 

Allergisch?
Leiden Sie unter Heuschnupfen? Haben Sie 
eine Pollenallergie? Wir beraten Sie gerne 
und helfen, die Beschwerden zu lindern.

Amtsblatt-Inserat_130x90_Standard_Pikto_F01.indd   10 22.08.19   07:44

Bieli Bestattungen
Allschwil, Liestal, Birsfelden, Basel
Tel. 061 481 11 59
Wir sind 24 Stunden für Sie da.
www.bieli -bestattungen.ch

Ein Familienunternehmen  
seit 1886

Allschwil, Basel, Birsfelden, Muttenz, 
Pratteln, Liestal
Tel. 061 481 11 59
www.bieli-bestattungen.chWir sind 24 Stunden für Sie da.
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Kirchliche Mitteilungen

Reformierte Kirche
Frenkendorf-Füllinsdorf

 Sekretariat: Dienstag – Freitag 8.15 – 11.15 Uhr
Andrea Bretschneider Tel. 061 903 04 25
Mühlerainstrasse 30, Füllinsdorf
E-Mail: sekretariat@ref-fre-fue.ch
SMS / WhatsApp: 077 508 06 01
www.ref-fre-fue.ch
Pfrn. Andrea Kutzarow Tel. 061 901 49 49
Pfr. Peter Leuenberger Tel. 061 901 14 40
Amrei Ebinger,  Tel. 061 901 39 72
Sigristin Frenkendorf
Caroline Winkler, Tel. 061 901 14 12
Sigristin Füllinsdorf

Bitte anmelden zum Mitfeiern 

Melden Sie sich bitte für alle aufgeführten 
Gottesdienste bis freitags 11 Uhr an. Bei 
Gottesdiensten sind max. 50 Personen zu-
gelassen. Open-Air dürfen 100 Personen 
zusammen feiern. Das Singen mit Maske 
ist erlaubt, wir setzen dies vorsichtig um. 
Maskenpflicht herrscht nicht nur in, son-
dern bereits vor den Kirchen und Kirch-
gemeindehäusern. Schauen Sie bitte auch 
auf unsere Homepage, www.ref-fre-fue.ch, 
dort finden Sie aktuelle Infos und Gottes-
dienste zum Nachlesen und Musik zum 
Mitfeiern. 

GOTTESDIEnSTE

Sonntag, 23. Mai, 
Pfingsten
10.00 Uhr, Kirche Frenken-
dorf, mit Pfarrer Peter Leuen-
berger

Sonntag, 30. Mai
10.00 Uhr, Taufgottesdient mit Taufe von 
Emily Alt, open air auf dem Hof der Fami-
lie Alt, Hinterberg 9, Füllinsdorf. Mit den 
Musikern Uschi und Christoph Kaufmann, 
Lektorin Eveline Egloff und Pfarrerin 
Andrea Kutzarow. Bitte melden Sie sich 

im Sekretariat, wenn Sie einen Fahrdienst 
in Anspruch nehmen möchten. Achtung: 
auch draussen gilt Abstand und Masken-
pflicht. Sitzgelegenheiten sind vorhanden. 

Sonntag, 6. Juni
10.00 Uhr Kirche, Frenkendorf, mit Pfarrer 
Peter Leuenberger und Lektor Alfred 
Läuchli

Sonntag, 13. Juni
10.00 Uhr, Kirche Füllinsdorf, mit Pfarrerin 
Andrea Kutzarow und Lektorin Eveline 
Egloff

GEMEInDELEBEn

Kindergottesdienst

Für 2. – 6.-Klässler, Freitag, 28. Mai und 
4. Juni, 15.30 – 16.45 Uhr, in der Kirche
Frenkendorf mit Barbara Jansen.

Musicaltreff
Für 1. – 6.-Klässler, Freitag, 28. Mai und 
4. Juni, 15.30 – 17.00 Uhr im UG der Kirche
Füllinsdorf mit Andrea Kutzarow.

Kidstreff
Für 1.–6.-Klässler, mittwochs, 14.00 – 17.00 
Uhr, im Elehuus, mit Caro und Edney

Lange nacht der Kirchen, 28. Mai

Konzerte in und vor der Kirche 
Frenkendorf

18.00 Uhr, Christoph Kaufmann Orgel und 
Beat Hirschi, Trompete
19.00 Uhr, Platzkonzert auf dem Kirchen-
platz mit Willy Kenz und Judith Simon, 
Saxophone



26

20.00 Uhr, Moses Kobelt, Orgel Christina 
Lang, Gesang Michaela Hüttich, Violine und 
Wolfgang Lehner, Cello
21.00 Uhr, Ilja Völlmy, Orgel und Annina 
Völlmy, Cello

Anmeldung unter sekretariat@ref-fre- 
fue.ch oder 061 903 04 25

Konzerte in der Pfarrei Dreikönig

22.00 Uhr, BackTo
23.00 Uhr, BackTo

Pro Konzert sind 40 Personen zugelassen.
Schutzmaskenpflicht, bitte Maske mit- 
bringen.

Kleine Montagswanderung, 7. Juni

Am 7. Juni gehen wir ins Unterbaselbiet: 
Wir fahren um 13.13 Uhr ab Bahnhof 
Frenkendorf mit der S3 bis Zwingen, von 
hier mit dem Postauto nach Nenzlingen, 
Dorfplatz (7 Zonen, Fr. 13.20 bzw. 6.60) 
und wandern von Nenzlingen via Ricola-
Kräutergarten zum Blattepass hinauf. Von 
da an geht es nur noch bergabwärts zur 
Ruine Tschäpperli und dann von der hinte-
ren Klus durch die Rebberge hinab nach 
Aesch, wo wir das Zvieri einnehmen, falls 
das wieder möglich ist. Die Distanz be-
trägt gut 7 km, die Steigung 136 m, das 
Gefälle 290 m. Gute Schuhe (Sohlenpro-
fil!) und Wanderstöcke sind empfehlens-
wert. Für die Rückfahrt nach Frenkendorf 
benötigt man ein 4-Zonen-Billett für Fr. 
8.60 bzw. Fr. 4.30. Achtung: Wer den gan-
zen Preis bezahlen muss, kommt mit der 
Tageskarte TNW günstiger (Fr. 18.70), wer 
ein Halbtaxabo besitzt, kommt mit Einzel-
billetten günstiger. In Aesch fährt das 
Tram alle 7½ Minuten, die S3 um 16.38, 
17.10, 17.38 Uhr und so weiter.Wir freuen 
uns auf gutes Wetter und gemütliches Zu-
sammensein. Für die Vorbereitungsgrup-
pe: Bruno Boog PS: Beachtet bitte die 
dann aktuellen Corona-Vorschriften.

nächste Montagswanderung: 5. Juli

Einladung zur  
Kirchgemeindeversammlung 

Dienstag, 15. Juni 2021, 20.00 Uhr, in der 
Kirche Füllinsdorf

Traktanden für die Kirchgemeindever-
sammlung
1. Begrüssung
2. Wahl des Stimmenzählers, Genehmi-

gung der Traktandenliste
3. Protokoll der ordentlichen Kirch-
 gemeindeversammlung vom 02.12.2020
4. Rechnung 2020
5. Bericht aus der Kirchenpflege
6. Antrag zeitliche Verschiebung Glocken-

geläut in Frenkendorf
7. Diverses

Die Rechnung und das Protokoll werden 
auf unserer Homepage aufgeschaltet sein 
und können auch im Sekretariat der ref. 
Kirchgemeinde angefordert werden. 

Auf Ihre Teilnahme freuen wir uns! 

Für die Kirchenpflege: 
Aline Griner, Präsidentin

Anmeldung im Sekretariat 
bis Freitag, 11. Juni 2021, 11.30 Uhr, unter: 
Mail: sekretariat@ref-fre-fue.ch, 
Tel: 061 903 04 25, 
SMS/WhatsApp: 077 508 06 01

Kinderlager der Fachstelle für  
Jugendarbeit 

Zeit: 31. Juli – 07. August 2021, Ort: Niede-
ruzwil (SG), Jahrgänge: 2013 – 2009, Kos-
ten: Fr. 250.– 
Leitung: Laila Dannenhauer und Jan Wolf, 
«In 80 Tagen um die Welt» … Nicht ganz 
in 80, aber in 7 Tagen versuchen wir zu-
sammen mit Phileas Fogg um die Welt zu 
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Gemeinsame
Mitteilungen

reisen. Es erwarten dich spannende Aben-
teuer, Rätsel, Spiele und Bastelarbeiten 
rund um die Welt. Unser Hauptquartier 
beziehen wir mitten in der Natur des Kan-
tons St. Gallen, wo unsere Reise startet.
Du hast Lust neue Länder kennen zu ler-
nen, hörst gerne Geschichten, bist aben-
teuerlustig und möchtest eine interessan-
te, abwechslungsreiche und lustige Woche 
verbringen? Dann freuen wir uns über 
deine Anmeldung.

https://faju.ch/teilnehmende/lagerange 
bot/8- lagerangebot/112-lager-2021-14
oder via unserer Homepage www.ref-fre-

Ökumenische Feier im Senioren- 
zentrum Schönthal

Mittwoch, 2. Juni, 14.15 und 15.15 Uhr 
(Peter Leuenberger)

fue.ch unter Mitteilungen/Kinderlager oder 
unter Gemeindeleben/Kinder&Jugendliche/
Kind&Familie/Kinderlager
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Katholische Pfarrei
Frenkendorf-Füllinsdorf

Sekretariat: Dienstag – Freitag 8.30 – 11.30 Uhr
Adriana Luli  Tel. 061 901 55 06

Fax/061 901 55 19 
info@pfarrei-dreikoenig.ch  
www.pfarrei-dreikoenig.ch 
Pfarreiteam:
Valentine Koledoye
Bischofsvikar – Pfarreileitung Tel. 061 901 55 06
Claudia Christen, 
Pastorale Mitarbeiterin Tel. 061 901 55 06
Conny Imboden, 
Katechese und Jugend Tel. 061 901 50 82
Sozialdienst vakant

Sprechstunden: nach Vereinbarung

Sozialfonds: PC 60-399429-5

AGEnDA

Freitag, 21. Mai
15.00  Präsenzdienst (bis 18.00)

Sonntag, 23. Mai
Pfingsten
11.00 Eucharistiefeier mit Peter Dubler
Kollekte: Priesterseminar Luzern

Mittwoch, 26. Mai
19.00 Kirchgemeinderatsitzung

Donnerstag, 27. Mai
19.00 Frauenabend im Pueblo

Freitag, 28. Mai
15.00 Präsenzdienst (bis 18.00)

Lange nacht der Kirchen
4 Konzerte, Kirche Frenkendorf
18.00 Christoph Kaufmann, Orgel und 

Beat Hirschi, Trompete
19.00 Konzert draussen mit Willy Kenz 

und Judith Simon, Saxophon Duette
20.00 Moses Kobelt, Orgel und Christina 

Lang, Gesang und Michaela Hüttich, 
Violine und Wolfgang Lehner Cello

21.00  Ilja Völlmy, Orgel und Annina Völl-
my, Cello

Pfarreizentrum Dreikönig
22.00 BackTo
23.00 BackTo

Sonntag, 30.Mai
Dreifaltigkeitssonntag 
Jahrzeit Klothilde & Emil Frey, 
Martha & Erhard Keller
11.00 Wortgottesdienst
Kollekte: christlich-jüdische Projekte

Dienstag, 1. Juni
17.00 Teamsitzung mit Jürgen Heinze

Freitag, 4. Juni
15.00 Präsenzdienst (bis 18.00)

Sonntag, 6. Juni
11.00 Eucharistiefeier mit Peter Dubler 

und Taufe
Kollekte: diözesane gesamtschweizerische 
Verpflichtungen

Freitag, 11. Juni
15.00 Präsenzdienst (bis 18.00)

VORAnZEIGEn

Samstag, 12. Juni
18.00 Sommerfest mit Gottesdienst und 

Abschiedsfeier für Peter Bernd

Samstag, 19. Juni
Firmung 2021
11.00 Firmung der Jugendlichen des Firm-

kurses 2021 (Gruppe 1) mit Dom-
herr René Hügin aus Muttenz, Ju-
gendarbeiterin Conny Imboden, 
Musiker*innen; 

15.00 Firmung der Jugendlichen des Firm-
kurses 2021 (Gruppe 2) mit Dom-
herr René Hügin aus Muttenz, Ju-
gendarbeiterin Conny Imboden, 
Musiker*innen

21.00 Firmparty (wenn die Coronasituati-
on dies zulässt)

Donnerstag, 24. Juni
18.00 Gottesdienst zur GV des Frauenver-

eins Dreikönig
19.00 GV des Frauenvereins Dreikönig
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BERICHTE, EInDRÜCKE, 
MITTEILUnGEn

Firmung 2021

Am 19. Juni 2021 erhalten folgende 
Ju-gendliche das Sakrament der 
Firmung. 

Das Team Dreikönig wünscht den 
Jugendlichen alles Gute und dass ihr 
weiterhin euer Engagement für die Ge-
sellschaft mit so viel Freude lebt.

Firmeinschreibung für die  
Firmung 2022

Foto: M. Topalli

Für 20 Jugendliche hat heute eine wichti-
ge Zeit ihren Anfang genommen. Ein 
Firmling wird später noch dazu kommen. 
Mit dem Einschreiben in einer stimmungs-
vollen Feier wurde das Vorbereitungsjahr 
für die Firmung 2022 eröffnet. Alle Firm-
linge und die Begleitperson erhielten ein 
Blatt. Auf dieses schrieben die Firmlinge 
was sie sich von der Firmung erhoffen, 
und die Begleitpersonen, was sie ihnen 
mit auf den Weg geben möchten 

Foto: M. Topalli

Diese werden sie im Laufe des Jahres mit-
einander ansehen. 

Foto: M. Topalli

Dann der grosse Moment, jede*r unter-
schreibt im Firmbuch, was mit einem gros- 
sen Applaus gewürdigt wurde.

Beim Einschreiben ins Firmbuch.
Foto: M. Topalli
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Mit dem Segen Gottes und einem herzli-
chen Danke an alle Mitwirkenden und 
Teilnehmenden endet dieser spezielle 
Gottesdienst.

Jugendliche inklusive Jugendarbeiterin 
Conny Imboden. Foto: M. Topalli

Pia Lucatuorto

Versöhnungsfeier 2021

Foto: HR Christen 

Foto: HR Christen

Die Versöhnungsfeiern waren der Ab-
schluss des Versöhnungsweges, welcher 
am Vortag von den Kindern der 4. und 5. 
Klassen mit einer Vertrauensperson ge-
gangen wurde. 

Kinder in der ersten Feier lesen die Fürbit-
ten. Foto: HR Christen

Versöhnung ist etwas wichtiges im Leben 
jedes Einzelnen und hat eine tiefe Verwur-
zelung auch im gesellschaftlichen Leben. 
Immer wieder müssen wir uns darum be-
mühen. Versöhnung ist nicht einfach und 
braucht Mut.  Hier einige Eindrücke der 
Feiern am Muttertag. 

Foto: HR Christen

Klagemauer in der Kirche

Die Klagemauer wurde im Rahmen der 
Versöhnungsfeiern eingeweiht und ist für 
alle offen, welche das Bedürfnis spüren 
Gedanken, Klagen, Gebete und anderes 
loszulassen. Team Dreikönig
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Foto: HR Christen

120. Kirchgemeindeversammlung

Einladung zur 120. Kirchgemeindever-
sammlung am Montag, 21. Juni 2021, 
19.30 Uhr im Pfarreizentrum Dreikönig.

Traktanda:
1. Begrüssung
2. Änderungsanträge Traktanden
3. Protokoll der 119. Kirchgemeindever-

sammlung vom 18. November 2020
4. Abrechnung Sondervorlagen

Bauabrechnung Renovation Zentrum
5. Abnahme der Jahresrechnung 2020
5.1 Erläuterungen
5.2 Bericht der Rechnungsrevisoren
5.3 Genehmigung
6. Wahlen/Austritt
6.1 Austritt von Rosario Piscopo aus dem

Kirchgemeinderat
6.2 Wahl von Roki Allakaj in den Kirchge-

meinderat
6.3 Wahl von Doris Meccio in die Prü-

fungskommission
7. Genehmigung Leistungsvertrag/Basis-

vertrag
Der provisorische Leistungsvertrag mit
der Caritas wurde an der 119.ten Ver-
sammlung bewilligt. Genehmigung
des definitiven Leistungsvertrages und
des dazugehörigen Basisvertrages mit
den Kirchgemeinden Sissach und Gel-
terkinden

8. Infos Pastoralraum, Pfarrei, Kirchge-
meinde

9. Bau- Budget- Finanz- und Planungs-
kommission
Antrag Claudia Christen(Initiantin)
und Pia Lucatuorto die Gründung we-
gen Zeit- und Kandidatenmangels auf
unbefristete Zeit zu verschieben.

10. Varia

Die Jahresrechnung 2020 und das Proto-
koll der 119. Kirchgemeindeversammlung 
können ab dem 11. Juni 2021 im Pfarreise-
kretariat eingesehen oder abgeholt wer-
den. Im Anschluss an die Versammlung ist 
Gelegenheit zum Austausch bei einem Ge-
tränk. Alle Kirchgemeindemitglieder ab 
16 Jahren und alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen. Nutzen Sie die Gele-
genheit zum demokratischen Diskutieren 
und Mitbestimmen in ihrer Kirche. – Es 
gilt, Stand heute, Maskenpflicht!

Pia Lucatuorto, Kirchgemeindepräsidentin

Frauenverein Dreikönig – 
53. Generalversammlung

Am Donnerstag, 24. Juni 2021, findet die 
Generalversammlung im Begegnungszen-
trum Dreikönig statt.
Unsere GV beginnen wir um 18.00 Uhr mit 
dem Gottesdienst und anschliessend geht 
es um 19.00 Uhr im Saal weiter.
Leider müssen wir wegen der Covid-19 Si-
tuation die Personenanzahl einschränken. 
Darum möchten wir Euch bitten eine 
schriftliche Zusage (Anmeldeformular) zu 
senden, an:

Yvonne Stegmüller
Eggstrase 57
4402 Frenkendorf

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit 
Euch.

Der Vorstand FV Dreikönig
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LASER
präzise graviert

Viele weitere personalisierbare Produkte 
(z.B. Trinkflaschen, Grillgabeln) unter 

regiodruck.ch/webshop

z.B. kleines

Znüniböxli
mit Bambusdeckel

personalisierbar mit Namen, verschiedene  
tolle Sujets zur Auswahl. Ein ideales  
und nachhaltiges Geschenk für kleine 
und grosse Wandervögel! 

Jetzt auch als grössere Lunchbox erhältlich! 
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lässt Sie nicht im Stich

www.schneider-shs.ch • Hauptstrasse 14 • 4133 Pratteln • T 061 827 92 92 

Badezimmer 

SpenglereiHeizung

Sanitär



AZA
4414 Füllinsdorf

Burkhalter Sanitär-Anlagen
Haldenrainstrasse 12 · 4402 Frenkendorf
Telefon 061 901 68 88 
Natel 079 215 72 82
Telefax 061 901 68 10

allg. Reparaturen · Boilerentkalkung
Servicearbeiten · Neu- und Umbauten
Spenglerei · Ablaufreinigung
Schwimmbad · SSIV-Mitglied

DOROTHEA DÖTSCH
Eidg. dipl. KomplementärTherapeutin • Dipl. MPA
Craniosacraltherapie • Massage • Dorntherapie

Im Mättli 7, 4414 Füllinsdorf
061 901 72 31 / 076 509 79 75
info@doetsch-cso.ch • www.doetsch-cso.ch

DOROTHEA DÖTSCH
Eidg. dipl. KomplementärTherapeutin • Dipl. MPA
Craniosacraltherapie • Massage • Dorntherapie

Im Mättli 7, 4414 Füllinsdorf
061 901 72 31 / 076 509 79 75
info@doetsch-cso.ch • www.doetsch-cso.ch

M. MURER
Gartenbau GmbH

Telefon 061 901 24 13 Natel 079 428 00 34

Ihr zuverlässiger Partner für
Unterhalt und Umänderungen

4402 Frenkendorf4402 Frenkendorf
www.murer-gartenbau.ch

Telefon 061 901 24 13 Mobile 079 428 00 34

DigitalDRUCK 
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